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Arbeitgeberhaltungen 
zur Allgemeinverbindlichkeit 
von Tarifverträgen in Deutschland 
und den Niederlanden

Die unterschiedliche Verbreitung von allgemeinverbindlichen Tarifverträgen ist 
ein Grund, warum in manchen Ländern die Tarifbindung stabil bleibt, während 
sie in anderen erodiert. Wegen eines häufig vorhandenen Vetorechts der Arbeit-
geberseite sind allgemeinverbindliche Tarifverträge jedoch meist nur in Ländern 
möglich, in denen die Arbeitgeber diese auch befürworten und als vorteilhaft 
ansehen. Arbeitgeberverbände können die Allgemeinverbindlichkeit jedoch auch 
als nachteilig interpretieren. Dieser Beitrag untersucht die Arbeitgeberhaltungen zu 
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen in Deutschland und den Niederlanden und 
zeigt die unterschiedlichen Sichtweisen der Verbände in diesen beiden Ländern.

THOMAS PASTER, DENNIE OUDE NIJHUIS, MAXIMILIAN KIECKER

1	 Einleitung

Das Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung 
(AVE) von Tarifverträgen bewirkt, dass die Rechtsnormen 
eines Tarifvertrages auch für nicht tarifgebundene Arbeit-
geber und Arbeitnehmer Geltung erlangen. Die AVE spielt 
in einigen europäischen Ländern eine wichtige Rolle und 
trägt zu einer stabil hohen Tarifbindung bei, selbst dann, 
wenn der gewerkschaftliche Organisationsgrad niedrig ist 
oder sinkt.

Die Verbreitung von AVEs variiert jedoch stark von 
Land zu Land. Das ist eine der Ursachen, warum die Ta-
rifbindung in einigen Ländern stabil bleibt, während sie 
in anderen Ländern rückläufig ist. Frankreich, die Nieder-
lande, Belgien, und Finnland zählen zu den Ländern, in 
denen die AVE vielfach genutzt wird (Schulten 2012). Es 
gibt jedoch auch Länder, in denen die AVE entweder als 
Rechtsmittel nicht vorgesehen ist oder in der Praxis selten 
angewendet wird. Dazu gehören die nordischen Länder, in 
denen die Tarifbindung aufgrund starker Gewerkschaften 
hoch ist, aber auch Großbritannien und Deutschland. Die 
Gründe für die unterschiedliche Verbreitung der AVE sind 
jedoch kaum erforscht.

In diesem Beitrag zeigen wir anhand einer verglei-
chenden Fallstudie zu den Niederlanden und Deutsch-
land, dass niederländische Arbeitgeberverbände der AVE 
deutlich positiver gegenüberstehen als deutsche, was zu 

einer gänzlich unterschiedlichen Praxis in der Anwen-
dung von Allgemeinverbindlicherklärungen führt. Die 
deutschen Arbeitgeber nutzen vielfach ihr Vetorecht ge-
gen eine Allgemeinverbindlicherklärung. Vergleichbare 
Vorbehalte gibt es in den Niederlanden nicht. Ein vorweg-
zunehmender Befund unserer Analyse ist, dass für die im 
Ländervergleich unterschiedliche Verbreitung der AVE 
die Haltungen der jeweiligen Arbeitgeberverbände (AGV) 
hauptverantwortlich sind.

Der Beitrag untersucht die Ursachen für die unter-
schiedlichen Sichtweisen der Arbeitgeberverbände und 
identifiziert zwei Gründe. Es zeigen sich Unterschiede in 
der Bewertung (a) der Auswirkungen von Lohnwettbe-
werb auf organisierte Firmen und (b) der Sinnhaftigkeit 
staatlicher Interventionen in die Industriellen Beziehun-
gen. Grundsätzlich können in Arbeitgeberverbänden or-
ganisierte Unternehmen Lohnkostenwettbewerb durch 
nicht-organisierte Firmen sowohl positiv als auch negativ 
bewerten. Organisierte Arbeitgeber können Lohnwettbe-
werb dann begrüßen, wenn sie erwarten, dass dieser die 
Lohnforderungen der Gewerkschaften diszipliniert. Sie 
können jedoch Lohnwettbewerb durch Außenseiter auch 
als Bedrohung sehen und gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen für alle Arbeitgeber fordern.  1 Folgen organisierte Ar-

1	 Für eine ausführliche Erörterung der Arbeitgeberinteressen 
an Tarifverträgen siehe Müller-Jentsch (1993, S. 496 f.).
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beitgeber der ersten Sichtweise, werden sie die AVE ableh-
nen ; folgen sie der zweiten, werden sie diese befürworten. 
Welche Perspektive dominiert, hängt jedoch nicht nur von 
den wirtschaftlichen Gegebenheiten in ihrer Branche ab, 
sondern auch von historisch gewachsenen Werthaltungen 
zur Rolle des Staates im Tarifsystem und zur Wünschbar-
keit von Marktwettbewerb, was im Folgenden gezeigt wird.

Quellen unserer Analyse sind Veröffentlichungen und 
Stellungnahmen von Verbänden, Medienberichte sowie 
von den Autoren durchgeführte fragebogengestützte, se-
mi-strukturierte Experteninterviews mit hauptamtlichen 
Mitarbeitern von Arbeitgeberverbänden und Gewerk-
schaften. Pro Land wurden im Zeitraum vom November 
2017 bis Februar 2019 je neun Interviews auf Grundlage 
eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. Themen 
waren sowohl die Haltung des Verbands zum Flächenta-
rifvertrag und zur AVE als auch branchenspezifische As-
pekte Die Auswahl der Branchenverbände für die Inter-
views hat ebenso Branchen berücksichtigt, in denen die 
AVE Tradition hat (das gilt für die Niederlande generell, 
für Deutschland sind dies die Baubranche und der Einzel-
handel) wie auch solche, wo sie keine Tradition hat (z. B. 
die Metallindustrie in Deutschland).

2	 Vergleichende Übersicht

Die Niederlande und Deutschland unterscheiden sich 
stark in der Verbreitung der AVE, obwohl sich das System 
der Branchentarifverträge ansonsten in beiden Ländern 
ähnelt und es sich bei beiden Ländern um exportorien-
tierte Marktwirtschaften handelt. In den Niederlanden 
waren 2018 53 % aller Branchentarifverträge allgemein-
verbindlich, in Deutschland hingegen nur 1,6 % (Tabelle 1). 
In Deutschland ging zudem die Zahl der genehmigten 
AVE-Anträge pro Jahr von 113 (2000) auf 25 (2018) zurück 
(WSI 2019, Tabelle 1.5 ; Deutscher Bundestag 2019, S. 3). 
Großteils als Folge dieser unterschiedlichen Praktiken der 
AVE blieb die Tarifbindung in den Niederlanden zwischen 
1990 und 2018 bei meist über 70 % und lag 2018 bei 77 % ; 
während sie in Deutschland im gleichen Zeitraum von 85 
auf 54 % der Beschäftigten sank (Abbildung 1). Der Orga-
nisationsgrad der Gewerkschaften ist in beiden Ländern 
fast gleich, während der Organisationsgrad der Arbeitge-
ber in den Niederlanden deutlich höher ist (Tabelle 1). Die 
stärkere Verbreitung der AVE ist möglicherweise für den 
höheren Organisationsgrad der Arbeitgeber in den Nie-
derlanden mitverantwortlich, da Firmen bei Anwendung 
der AVE der Tarifbindung durch Verbandsaustritt nicht 
entgehen können.

Die unterschiedliche Verbreitung der AVE in 
Deutschland und den Niederlanden hat auch historische 
Wurzeln. Im Rahmen einer zentralisierten, korporatis-

tischen Lohnpolitik erstreckten niederländische Regie-
rungen ab den 1950er Jahren Tarifabschlüsse mit dem 
Instrument der AVE automatisch auf nicht organisierte 
Firmen im Geltungsbereich eines Tarifvertrages. Auch 
nach dem offiziellen Aus dieser auf Lohnmoderation aus-
gelegten Politik (1967) intervenierten Regierungen noch 
bis in die 1980er Jahre gelegentlich, um Preissteigerungen 
zu begrenzen. Zusätzlich wurde mit der AVE versucht, 
Tarifverhandlungen zu erleichtern und den in den 1960er 
Jahren beginnenden Ausbau tariflicher Sozialpolitik zu 
unterstützen. AGVs und Gewerkschaften akzeptierten 
diese Politik anfänglich als für den Wiederaufbau nötig 
(Windmuller et al. 1979, S. 94 ff.; Günther 2019, S. 161 ff.; 

ABBILDUNG 1

Tarifbindung in Deutschland und den Niederlanden

a	T arifbindung in Prozent aller tariffähigen Arbeitnehmer (Adjusted Bargaining Coverage)
Anmerkung : Der Einbruch der Tarifbindung in NL 2006 wurde durch Verzögerungen in den Tarifverhandlungen 
verursacht, da Tarifverträge in den NL automatisch auslaufen

Quelle : Visser (2019)
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‌TABELLE 1

Merkmale der Industriellen Beziehungen: Deutschland und Niederlande
Angaben in Prozent

Maßnahmen Deutschland Niederlande

Organisationsgrad Gewerkschaften (2018) 16,5 16,4

Organisationsgrad Arbeitgeberverbände A (2014, 2013) 60 85

Tarifbindung B (2018) 54 76,7

Anteil Tarifverträge mit AVE C (2017) 1,6 53

a	A ls Prozent der in organisierten Firmen Beschäftigten
b	 In Prozent aller tariffähigen Arbeitnehmer
c	 In Deutschland als Prozent aller Ursprungstarifverträge;  

in den Niederlanden als Prozent aller regulären Branchentarifverträge

Quelle : Visser (2019), für AVEs in Deutschland Schulten (2018),  
für AVEs in den Niederlanden SZW (2019)

Mitteilungen

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2021-2-98 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 07:33:52. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2021-2-98


100

Aufsätze  �   WSI MITTEILUNGEN, 74. JG., 2/2021

Oude Nijhuis 2015). Heute hingegen befürworten sie die 
AVE als Instrument zur Regulierung des Lohnwettbe-
werbs und aus organisatorischen Eigeninteressen, wie Ab-
schnitt 4 zeigt.

In Deutschland hingegen prägten negative Erfahrun-
gen der NS- und Weimarer Zeit, insbesondere das Wei-
marer Zwangsschlichtungsverfahren, die Haltung der 
Tarifpartner nach 1945. Sowohl Gewerkschaften wie auch 
Arbeitgeber bekannten sich nach 1945 zur Tarifautono-
mie und einigten sich mit der US-Besatzungsmacht auf 
ein liberales Tarifvertragssystem, welches darauf abzielte, 
Arbeitsbedingungen möglichst staatsfern zu gestalten. Die 
AVE wurde von Anfang an in Deutschland skeptischer ge-
sehen und erlangte, mit Ausnahme einiger Branchen, nie 
die praktische Bedeutung wie in den Niederlanden (Nautz 
1985 ; Günther 2019, S. 96 ff.).

Als der Branchentarifvertrag nach der Wiedervereini-
gung in die Krise geriet, reagierten die AGVs mit der Ein-
führung von Mitgliedschaften ohne Tarifbindung (OT), 
anstatt mit einer Ausweitung der AVE, welche sie auf-
grund ihrer historischen Erfahrungen und der Betonung 
der Tarifautonomie nicht als mögliche Antwort auf Ver-
bandsaustritte wahrnehmen konnten. Die Betonung der 
Tarifautonomie verstellte sozusagen den deutschen Ar-
beitgeberverbänden die Sicht auf eine mögliche Antwort 
auf die Tarifflucht. Da sich OT-Mitgliedschaften und AVE 
gegenseitig ausschließen, verfestigte sich die Ablehnung 
der AVE durch die deutschen Arbeitgeberverbände ab 
den 1990er Jahren weiter. Der Vergleich mit den Nieder-
landen zeigt, dass AGVs ihre Interessen jedoch auch im 
Sinne einer Anwendung der AVE interpretieren können, 
wenn andere historische Erfahrungen vorliegen.

3	 Deutschland

Das Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung wur-
de in Deutschland erstmals mit einer Verordnung vom 23. 
Dezember 1918 eingeführt (RGBl. 6605) und durch das 
Tarifvertragsgesetz (TVG) von 1949 wiedereingeführt (Bi-
spinck 2012, S. 497). Es wurde zuletzt mit dem Tarifauto-
nomiegesetz von 2014 reformiert, welches unter anderem 
das Ziel hat, die Anwendung der AVE zu erleichtern.

Eine AVE erfolgt auf Antrag einer Tarifvertragspartei, 
sie muss im öffentlichen Interesse sein und vom zustän-
digen Landes- oder Bundesarbeitsministerium genehmigt 
werden. Ein Quorum von 50 % der Beschäftigten, welches 
bis 2014 galt, ist mittlerweile nicht mehr erforderlich. Eine 
AVE bedarf außerdem der Zustimmung des Bundestarif-
ausschusses oder der Tarifausschüsse der Länder, welche 
sich paritätisch aus je drei Vertretern der Spitzenverbän-
de der Arbeitgeber und der Gewerkschaften zusammen-
setzen. Somit kann die AVE durch ein geschlossenes Veto 

entweder der Arbeitnehmerseite oder der Arbeitgeberseite 
verhindert werden. Die juristischen Regeln sind jenen in 
den Niederlanden ähnlich, jedoch mit dem bedeutsamen 
Unterschied, dass die Spitzenverbände der Arbeitgeber in 
den Niederlanden kein formales Vetorecht haben, wobei 
jedoch auch das dortige Ministerium in der Praxis nicht 
gegen den Willen der Arbeitgeberseite entscheidet (siehe 
Abschnitt 4.1).

Wie schon benannt, ist die Anwendung der AVE in 
Deutschland deutlich weniger verbreitet als in den Nie-
derlanden. Verantwortlich dafür ist eine gänzlich andere 
Haltung der AGVs in Deutschland, wie dieser Abschnitt 
zeigen wird. Im Unterschied zu den Niederlanden sind die 
deutschen AGVs der AVE gegenüber skeptisch eingestellt, 
das gilt insbesondere für die Bundesvereinigung der deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA) und für die Industrie. 
In einer Studie der FU Berlin gaben 75 % der befragten 
Geschäftsführer von Arbeitgeberverbänden an, die AVE 
nicht als Lösung für abnehmende Tarifbindung zu sehen 
(Nicklich 2013, Tabelle 4). Der von uns befragte Vertreter 
der BDA beschrieb die AVE als im Einzelfall zu rechtfer-
tigendes „Ausnahmeinstrument“ und vertrat die Ansicht, 
„die Möglichkeit Tarifverträge zu nutzen, um Wettbe-
werb zu unterbinden, die lehne ich ab.“ (Interview DE 9). 
Auch Vertreter der Metallbranche äußerten sich kritisch 
gegenüber der AVE. Sie sei „ein extrem zweischneidiges 
Schwert“ (Interview DE 6) und „werde von der Arbeitge-
berseite nicht geliebt“ (Interview DE 2). Dieser Interview-
partner wies darauf hin, dass sein Verband „mit einer … 
politischen Grundausrichtung versehen [sei] und die ist 
gegen staatliche Eingriffe, und die AVE ist einer“. (Inter-
view DE 2).

3.1	 Reformen der AVE

Zwei legislative Reformen beabsichtigten, die Anwendung 
von AVEs zu erleichtern : Das im November 1996 beschlos-
sene und seither mehrmals novellierte Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz (AEntG) und das im August 2014 beschlosse-
ne Tarifautonomiestärkungsgesetz. Die BDA stand beiden 
Gesetzesinitiativen skeptisch gegenüber.

Das AEntG zielt darauf ab, Mindestarbeitsbedingun-
gen für im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit der 
EU nach Deutschland entsandte Arbeitnehmer sicherzu-
stellen, indem tarifliche Mindestlöhne auf Antrag beider 
Tarifparteien durch eine Rechtsverordnung des Bundes-
ministers allgemeinverbindlich erklärt werden können. 
Dafür ist die Zustimmung des Tarifausschusses nicht er-
forderlich. Im Unterschied zur AVE gemäß § 5 TVG kön-
nen jedoch nicht alle Tarifstufen für allgemeinverbindlich 
erklärt werden, sondern lediglich Mindestlöhne (Däubler 
2012, S. 509 f.). Die Anwendbarkeit war ursprünglich auf 
die Baubranche beschränkt und wurde später schrittwei-
se auf alle Branchen erweitert, auch die als allgemeinver-
bindlich erklärbaren Materien wurden ausgeweitet (Bi-
spinck 2012, S. 502 f.).
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Das AEntG wurde unter anderem auf Betreiben der 
Gewerkschaften und Arbeitgeber der Baubranche ein-
geführt, stieß jedoch auf Widerstand der BDA. Die BDA 
kritisierte darüber hinaus die Beseitigung des Vetorechts 
des Tarifausschusses als einen „Angriff auf die Tarifauto-
nomie“. Der damalige Hauptgeschäftsführer der BDA, 
Reinhard Göhner, monierte zudem die Ausweitung der 
allgemeinverbindlich erklärbaren Verhandlungsmaterien, 
wie Urlaubsdauer, Urlaubsgeld und Überstundensätze. 
Durch die Ausweitung solcher Regelungen auf nicht-tarif-
gebundene Betriebe bestünde die Gefahr, dass das gesam-
te Tarifgefüge nach oben gedrückt würde (Handelsblatt 
1998).

Starke Kritik durch die BDA erfuhr ebenso das Tarif-
autonomiestärkungsgesetz 2014, das neben der Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindestlohns auch die Vorausset-
zungen für eine AVE nach § 5 TVG lockerte. Das Gesetz 
beseitigte das 50%-Quorum ; die Voraussetzung eines nun 
konkretisierten öffentlichen Interesses und das Veto des 
Tarifausschusses blieben jedoch bestehen (Prokop 2017).

Die BDA lehnte diese Erleichterungen der AVE in ih-
rer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf ab (BDA 2014). 
Sie begründete ihre ablehnende Haltung mit der Gefahr 
der „Ausschaltung von Wettbewerb und Flexibilität“. Die 
AVE nach TVG sei, wie das Arbeitnehmerentsendegesetz 
(AentG), „kein Instrument für Mindestwettbewerbsstan-
dards, die vom Staat diktiert werden.“ (BDA 2014, S. 3). 
Der Zentralverband deutscher Baugewerbe (ZDB) hin-
gegen begrüßte die Erleichterung der AVE (ZDB 2013).

3.2	 Branchenstudien

Die folgenden beiden Unterabschnitte untersuchen zwei 
Branchen, in denen die deutschen Arbeitgeber, im Unter-
schied zur BDA, die AVE unterstützen (Bau) oder in der 
Vergangenheit unterstützt haben (Einzelhandel). Die 
Branchenstudien zeigen die Heterogenität der Arbeit-
geberpräferenzen zur AVE in Deutschland und veran-
schaulichen, dass die jeweiligen Sichtweisen (auch) durch 
arbeitgeber-interne Konflikte beeinflusst werden. Im Bau-
gewerbe resultieren sie aus Differenzen mit der BDA und 
anderen Branchen, während im Einzelhandel das Kon-
fliktpotenzial in der Branche selbst angesiedelt war.

3.2.1	 Baubranche
Die Anwendung von AVEs hat im Baugewerbe eine lan-
ge Tradition und wird von den Arbeitgebern in dieser 
Branche unterstützt. Die dortigen AVEs betreffen vor al-
lem die tariflichen Sozialkassen, die unter anderem den 
Urlaubs- und Lohnausgleich zwischen Arbeitgebern wie 
auch tarifliche Zusatzrenten regeln (Günther 2020, S. 425). 
Solche Vereinbarungen als allgemeinverbindlich zu erklä-
ren, wird, aufgrund der branchenspezifischen Besonder-
heiten, auch von der BDA akzeptiert, im Unterschied zu 
der von ihr abgelehnten AVE von Lohntarifen. Tarifliche 
Mindestlöhne wiederum werden im Baugewerbe durch 

Rechtsverordnung nach AEntG allgemeinverbindlich er-
klärt (Helfen 2013, S. 486 f.).

In der bereits oben zitierten Befragung von Nicklich 
äußerten sich 52 % der Geschäftsführer aus der Baubran-
che positiv zur AVE (Nicklich 2013, Tabelle 4). Auch die 
von uns befragten Vertreter der Verbände der Baubran-
che, ZDB und HDB, waren zufrieden mit der Anwendung 
der AVE in ihrer Branche. Die AVE sei vergleichbar mit 
„Korsettstangen, die dem Arbeitsmarkt in der Baubranche 
Halt geben … Die Vorteile überwiegen bei Weitem“, so der 
Vertreter des ZDB (Interview DE 1).

Dennoch kam es seit den 1990er Jahren immer wieder 
zu Konflikten, da die BDA die AVEs von tariflichen Min-
destlöhnen in der Baubranche kritisch sieht (BDA 2017 a, 
2017 b). Hintergrund dieses Konflikts ist die europäische 
Arbeitnehmerentsendung, von welcher die Baubran-
che besonders betroffen ist. Im Unterschied zu anderen 
Branchen erkannte die Baubranche daher ein Interesse 
an der Begrenzung von Lohndumping. Nach der Einfüh-
rung des AEntG kam es 1997 erstmals zu einem offenen 
Konflikt zwischen den Branchenverbänden und der BDA 
über eine AVE. Die Tarifparteien der Baubranche beab-
sichtigten einen Mindestlohn nach AEntG allgemeinver-
bindlich zu erklären, was von den Arbeitgebervertretern 
im Bundestarifausschuss abgelehnt wurde (Asshoff 2012, 
S. 543 ff.). Die Arbeitgebervertreter kamen von der BDA, 
Gesamtmetall, und Gesamttextil (Schlachter 2010, S. 28 ; 
Czommer / ​Worthmann 2005, S. 6). Dieser Konflikt führte 
zum zwischenzeitlichen Austritt der beiden Bauverbände 
aus der BDA. Der damalige Arbeitsminister Norbert Blüm 
vermittelte einen Kompromiss (Asshoff 2012, S. 543). Auf-
grund eines Beschlusses der BDA Ende der 1990er Jahre, 
keiner AVE von neuen Tarifmaterien mehr zuzustimmen, 
konnte zudem die tarifvertragliche Zusatzrente in der 
Baubranche nicht mehr für allgemeinverbindlich erklärt 
werden (ebd., S. 544).

3.2.2	 Einzelhandel
Im Einzelhandel war die AVE bis Anfang der 1990er Jah-
re weit verbreitet, ging jedoch in den 1990er Jahren stark 
zurück. Die Zahl der allgemeinverbindlichen Tarifverträ-
ge sank von 67 (1997) auf 3 (2013) (Wiedemuth 2013). Bis 
Anfang der 1990er Jahre unterstützten die Arbeitgeber im 
Einzelhandel die AVE und beantragten diese in der Regel 
selbst. Ab Mitte der 1990er Jahre wandten sich jedoch ei-
nige Handelsketten von der AVE ab, was zu einer Spaltung 
in Befürworter und Gegner der AVE führte.

Dieser Konflikt kam in unterschiedlichen Haltungen 
der beiden Verbände des Einzelhandels zum Ausdruck, 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbe-
triebe des Einzelhandels (BAG) und dem Hauptverband 
des deutschen Einzelhandels (HDE). Die BAG vertrat 
primär Großunternehmen, wobei deren Mitglieder etwa 
10 % des Branchenumsatzes repräsentierten, die HDE pri-
mär Klein-und Mittelunternehmen, welche etwa 80 % des 
Branchenumsatzes erwirtschafteten, wobei etwa 98 % sei-
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ner Mitglieder weniger als 50 Mitarbeiter hatten (Behrens 
2011, S. 175).

Während bis Anfang der 1990er Jahre der HDE die 
Federführung in der Tarifpolitik innehatte, begann die 
BAG zwischen 1995 und 2002, abhängig vom Bundesland, 
eigenständig mit den Gewerkschaften zu verhandeln, eine 
Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (OT) anzubieten und 
die AVE offen zu hinterfragen (ebd., S. 178). Durch die 
dadurch entstandene Tarifkonkurrenz sah sich der HDE 
seinerseits gezwungen, ebenfalls eine OT-Mitgliedschaft 
anzubieten und sich von der AVE zu verabschieden, um 
einen Mitgliederabfluss zur BAG zu verhindern. Gleich-
zeitig übten auch die BDA-Landesverbände Druck auf den 
HDE aus, die AVE einzuschränken (ebd., S. 182).

Laut Medienberichten befürworten einige Konzerne 
im Einzelhandel eine Rückkehr zur AVE, darunter Lidl, 
Aldi Nord, Otto, Rewe und Metro (dpa 2017 ; Wiedemuth 
2013). Lidl-Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Gehrig be-
gründete diese Position mit der Lohnkonkurrenz durch 
Amazon und andere Anbieter. Konflikte innerhalb der 
Branche führten also zu einem Ende der AVE im Einzel-
handel, wenngleich der brancheninterne Konflikt weiter 
schwelt.

Im Unterschied zur Baubranche ist jedoch der Ein-
zelhandel nicht von Arbeitnehmerentsendung betroffen, 
Lohndumping aus anderen EU-Ländern spielt daher kei-
ne Rolle. Wegen des dadurch geringeren Problemdruckes 
ist auch die Unterstützung für die AVE im Einzelhandel 
geringer als in der Baubranche.

4	 Niederlande

Wie in vielen modernen Industriestaaten gibt es auch in 
den Niederlanden eine Reihe von Entwicklungen, die er-
heblichen Druck auf das Tarifsystem ausüben. So werden 
beispielsweise abnehmende Gewerkschaftsmacht und ein 
wachsender Dienstleistungssektor, welcher typischerwei-
se besser organisierte Industriearbeitsplätze ersetzt, in 
einigen Studien als Anzeichen für eine Erosion des Ta-
rifsystems gewertet (de Beer / ​Keune 2018 ; de Beer 2013). 
Nichtsdestotrotz hat sich das niederländische System der 
Industriellen Beziehungen insgesamt als widerstands-
fähig erwiesen. Im Gegensatz zu verschiedenen anderen 
Ländern hat es zum Beispiel keine Verlagerung des Tarif-
geschehens von Verbands- auf Unternehmensebene gege-
ben. Arbeitsbedingungen und Löhne werden immer noch 
maßgeblich durch flächentarifliche Regelungen geprägt 
und die Tarifbindung hat seit den 1980er Jahren sogar 
leicht zugenommen.

Darüber hinaus waren die Tarifparteien auch erfolg-
reich darin, die – seit den 1990er Jahren besonders stark 
angestiegene – Teilzeitbeschäftigung arbeitsrechtlich Nor-

malarbeitsverhältnissen weitgehend gleichzustellen. Diese 
relative Stabilität des niederländischen Tarifsystems lässt 
sich im Wesentlichen auf die rege Nutzung von AVEs zu-
rückführen, welche durch die breite Unterstützung der 
Arbeitgeberverbände ermöglicht wird (vgl. Rojer / ​Veldt 
2012).

4.1	 Bedeutung der AVE in den Niederlanden

Allgemeinverbindlicherklärungen erfreuen sich in den 
Niederlanden hoher Beliebtheit und deckten 2018 59 % al-
ler Branchentarifverträge und 71 % aller branchentarifge-
bundenen Arbeitsverhältnisse ab (SZW 2019, Tabelle VIII. 
6b). Vor dem Hintergrund der ähnlich wie in Deutschland 
stark sinkenden Gewerkschaftsmitgliederzahlen hat die 
AVE für den Fortbestand des niederländischen Flächen-
tarifsystems seitdem noch an Bedeutung gewonnen. Ar-
beitgebervertreter sind sich dieser Situation bewusst und 
begründen ihre Unterstützung für die Erstreckung von Ta-
rifverträgen mit dem Wunsch, den Branchentarifvertrag 
erhalten zu wollen (Interviews NLD 1, NLD 3, und NLD 4).

In diesem Sinne besteht die Hauptwirkung der AVE 
weniger in der direkten Erstreckung auf nicht-tarifge-
bundene Arbeitgeber, welche lediglich 7 % der von allge-
meinverbindlichen Tarifverträgen erfassten Arbeitnehmer 
beschäftigen (de Beer 2013). Ihr positiver Effekt wird viel-
mehr darin gesehen, dass sie die Attraktivität eines Ver-
bandsaustrittes faktisch unterbindet, weil sie den Automa-
tismus zwischen Verbandsaustritt und Tarifflucht kappt 
und damit Kostenvorteile für Arbeitgeber, die normaler-
weise mit einem Tarifaustritt einhergehen, verhindert. 
Dies wiederum ist ein Aspekt, der bei organisierten Ar-
beitgebern auf große Zustimmung trifft (Interviews NLD 1 
bis NLD 9), was auch erklärt, warum die Verbandsflucht 
in den Niederlanden, im Gegensatz zu Deutschland, kein 
Problem darstellt und die Verbandsmitgliedschaft nach 
wie vor auf 60–86 % (nach Mitarbeitern) geschätzt wird 
(Visser 2019 ; OECD 2017, Figure 4.4).

Die flächendeckende Anwendung der AVE hat es Ar-
beitgebern zudem erheblich erschwert, ihre Lohnkosten 
über Auslagerung oder Formen der atypischen Beschäfti-
gung wie die Arbeitnehmerüberlassung zu senken. Denn 
die Gewerkschaften haben es geschafft, die vermehrte 
Nutzung solcher Methoden durch eine Ausdehnung tarif-
licher Standards auf Zeitarbeitsfirmen und die Dienstleis-
tungsbranche zu regulieren. Diese Bestrebungen werden 
von den Arbeitgeberverbänden weitgehend unterstützt 
(Visser 2013).

Die rege Nutzung von Allgemeinverbindlicherklä-
rungen ist auch durch deren einfache Verfahrensweise 
zu erklären. So liegt die Entscheidung über die gesetz-
liche Erstreckung, anders als in Deutschland, einzig und 
allein beim Minister für Soziale Angelegenheiten. In der 
Regel genehmigt dieser eine Erstreckung ohne eingehende 
Prüfung, soweit die antragstellenden Tarifvertragspartei-
en über 55 % der von der AVE betroffenen Arbeitnehmer 
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repräsentieren. Im Falle eines formellen Widerspruchs ist 
der Minister lediglich verpflichtet, die entsprechenden Ta-
rifparteien vor seiner Entscheidung anzuhören. Darüber 
hinaus kann der Minister auch unabhängig von der beste-
henden Tarifabdeckung einem Antrag auf AVE stattgeben 
oder ihn verweigern, sofern dies im öffentlichen Interesse 
geboten erscheint. Letztere Option wird jedoch in der Pra-
xis selten genutzt (Delsen 2008, S. 39 ff.; Meer et al. 2003, 
S. 63 ff.; Visser 2018, S. 39 f.).

4.2	 Die Haltung der niederländischen 
Arbeitgeberverbände zur AVE

Da auch in den Niederlanden eine Allgemeinverbindlich-
erklärung vonseiten der Tarifpartner initiiert werden 
muss, ist ihre Nutzung folglich auf die breite Unterstüt-
zung durch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
angewiesen. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es keine 
Anzeichen dafür, dass dieser Mechanismus in den Nieder-
landen durch Branchenverbände infrage gestellt wird. Wie 
bereits erwähnt, hat es in den Niederlanden keinen Rück-
gang von AVEs gegeben und keiner der von uns befragten 
Arbeitgebervertreter hatte den Eindruck, dass die Anwen-
dung der AVE ein Hindernis für das Werben neuer Mit-
glieder darstellt (Interviews NLD 1 bis NLD 9), so wie das 
mehrere Interviewpartner in Deutschland zum Ausdruck 
brachten (siehe Abschnitt 3). Im Gegenteil, viele Inter-
viewpartner betonten explizit, dass die AVE ein wichtiges 
Mittel sei, um hohe Mitgliedschaftsraten und Branchen-
tarifverträge zu erzielen (Interviews NLD 1, NLD 3, NLD 5, 
NLD 6, und NLD 9).

Dieser Befund wird durch andere Studien bestätigt. 
Auch sie konstatieren, dass niederländische Arbeitgeber 
gesetzlichen Erstreckungsmechanismen insgesamt posi-
tiv gegenüberstehen. Dies gilt sowohl für den Dienstleis-
tungssektor als auch für den Exportsektor (Heijnen / ​van 
Rij 2003 ; Harteveld 2013). Die Hauptgründe hierfür liegen 
nach Angabe von Arbeitgebervertretern darin, dass AVEs 
rechtliche Unsicherheiten ausräumen sowie den Lohn-
kostenwettbewerb reduzieren (Heijnen / ​van Rij 2003 ; van 
den Berg / ​van Rij 2007). Zudem ist die weitgehende Unter-
stützung für die AVE Umfragen zufolge nicht auf originär 
tarifgebundene Arbeitgeber beschränkt, auch 82 % der 
nicht-organisierten Unternehmen beurteilen diese grund-
sätzlich positiv (Harteveld 2013).

Die führenden Spitzenverbände sprechen sich eben-
falls alle für eine Nutzung der AVE aus. So hat sich zum 
Beispiel der mitgliederreichste Spitzenverband, die VNO-
NCW, welcher das Sprachrohr großer Unternehmen ist, 
wiederholt für AVEs ausgesprochen. Aus Sicht der VNO-
NCW bieten AVEs den Vorteil, dass sie Mitgliedsunter-
nehmen vor denjenigen schützen, die „sich durch Nicht-
Mitgliedschaft von Branchentarifverträgen zu distanzie-
ren versuchen“ (StvdA 1989). Die anderen niederländi-
schen Spitzenverbände, die MKB, welche hauptsächlich 
kleine und mittlere Unternehmen vertritt, und der Land-

wirtschaftliche Interessensverband LTO, nehmen ähnliche 
Haltungen ein (SER 2006, 2012).

Die Verbände können sich in ihrer Position auch auf die 
Berichte der – in der niederländischen Politik einflussrei-
chen – korporatistischen Institutionen stützen. Sowohl die 
paritätisch besetzte Stiftung der Arbeit (Stichting van de 
Arbeid, StvdA) wie auch der Sozial-ökonomische Rat (So-
ciaal-Economische Raad, SER) haben sich klar zum Flä-
chentarifvertrag bekannt und argumentieren, dass dieser 
Transaktionskosten spare, Stabilität fördere und es den Ta-
rifparteien ermögliche, durch eigenständige Regulierung 
staatliche Einmischung abzuwenden (SER 2006, 2012).

Diese Stellungnahmen der Stiftung für Arbeit und 
des Sozial-ökonomischen Rates haben, da sie auf einem 
Konsens der Sozialpartner aufbauen, nach wie vor erheb-
lichen Einfluss auf die parlamentarische Meinungsbildung 
(Oude Nijhuis 2018). Seit Anfang der 1990er Jahre lässt 
sich jedoch beobachten, dass Parteien rechts der Mitte 
einen zunehmend kritischen Kurs gegenüber der häufigen 
Nutzung von AVEs fahren. Die liberale Volkspartei für 
Freiheit und Demokratie (VVD) sowie die populistische 
Freiheitspartei (PVV) fordern seit einigen Jahren eine Ab-
schaffung der AVE.

Dass sich die ablehnende Haltung dieser Parteien bis 
jetzt nicht in Gesetzesinitiativen widerspiegelt, lässt sich 
maßgeblich durch den konsequenten Widerstand der Ar-
beitgeberverbände gegen solche Bestrebungen erklären. 
Dieser Widerstand äußert sich auf zweierlei Art : Erstens 
haben sich Arbeitgeberverbände gegenüber der Politik 
stets positiv über die AVE geäußert und dieser Auffassung 
auch durch ihre Mitgliedschaften in der Stiftung für Arbeit 
und dem Sozial-ökonomischen Rat Ausdruck verliehen. 
Diese korporatistischen Expertengremien evaluieren die 
Funktion der AVE seit Ende der 1980er Jahre regelmäßig 
(StvdA 1989, 2006, 2011 ; SER 1992, 2012, 2013), ihre Be-
wertungsberichte widersprechen der These, dass Allge-
meinverbindlicherklärungen die Lohnkosten übermäßig 
erhöhen (siehe de Ridder / ​Euwals 2016). Dieser Befund 
ist wenig überraschend, da die Lohnquote in den Nieder-
landen ähnlich stark abgenommen hat wie in Deutschland 
(van der Velden 2016).

Zweites haben sich Arbeitgebervertreter vehement 
dagegen ausgesprochen, die AVE stärker an weitere Kri-
terien, wie Ausbildungsklauseln oder Ermöglichung eines 
Lohnkorridors, zu knüpfen, wie es von einigen prominen-
ten Vertretern christdemokratischer und liberaler Par-
teien seit geraumer Zeit gefordert wird. Die Arbeitgeber 
befürchten zum einen, dass die Bindung der AVEs an sol-
che Bedingungen zu einer stärkeren Politisierung der Ta-
rifverhandlungen und folglich zu deren Destabilisierung 
führen könnte. Zum anderen würde die Berücksichtigung 
zusätzlicher Kriterien die regelmäßige Erstreckung von 
Tarifverträgen erschweren, wodurch die Arbeitgeberver-
bände den hohen Deckungsgrad des Tarifsystems gefähr-
det sehen (SZW 2004 ; Interview NLD 4).
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4.3	 Reformen der AVE in den Niederlanden

Die Spitzenverbände haben zudem aktiv Reformen unterstützt, die darauf 
abzielen, das bestehende Tarifgefüge zu schützen. Ein Beispiel ist die Re-
form des AVE-Gesetzes von 2007, welches die Abweichung von allgemein-
verbindlichen Tarifverträgen erheblich erschwert hat. Vor dieser Reform 
war es Arbeitgebern relativ einfach möglich, über Haustarifverträge eine 
Befreiung von allgemeinverbindlich erklärten Regelungen zu erreichen. 
Da man davon ausging, dass solche Haustarifverträge Arbeitnehmer in 
aller Regel besserstellen würden, wurden solche Ausnahmen ursprünglich 
nicht als Bedrohung für den Flächentarifvertag verstanden. Dies änderte 
sich, als es Mitte der 2000er Jahre Anzeichen gab, dass mehrere Verkehrs-
unternehmen systematisch gelbe Gewerkschaften gegründet hatten, um 
mit deren Hilfe für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge zu umge-
hen und sich somit einen unlauteren Wettbewerbsvorteil zu sichern. Dar-
aufhin sprachen sich sowohl die VNO-NCW wie auch die MKB dafür aus, 
Befreiungsanträge und insbesondere die Repräsentativität der antragstel-
lenden Gewerkschaften einer genaueren Prüfung zu unterziehen (StvdA 
2006). Abgesehen von den direkt betroffenen Unternehmen stieß dieser 
Reformvorschlag in der Arbeitgebergemeinschaft auf Zustimmung.

Zusätzlich haben die Spitzenarbeitgeberverbände auch eine Reihe von 
Maßnahmen zur Besserstellung atypischer Beschäftigungsverhältnisse 
unterstützt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Teilzeitbeschäftigung, die 
in den Niederlanden weit verbreitet ist. Maßgeblich für deren breite Ak-
zeptanz ist, dass diese Beschäftigungsverhältnisse bereits seit den 1980er 
Jahren tarifrechtlich weitgehend gleichgestellt sind und es auch bereits 
seit 1996 ein entsprechendes arbeitsrechtliches Diskriminierungsverbot 
gibt. Diese Regelungen gehen zwar maßgeblich auf gewerkschaftliche 
Initiativen zurück, die von Arbeitgeberseite allerdings konstruktiv aufge-
nommen wurden, weil sie sich sorgten, dass Teilzeitverträge andernfalls 
lediglich im Niedriglohnsektor zur Anwendung kommen würden (StvdA 
1993 ; SER 1993).

5	 Diskussion

Die beiden Länderfallstudien zeigen, wie deutsche und niederländische 
Arbeitgeberverbände die AVE beurteilen. Bei den deutschen Verbänden 
dominiert, mit Ausnahme einiger weniger Branchen wie der Baubranche, 
die Sichtweise, dass die AVE die Löhne nach oben treibt, indem sie ein 
Lohnkartell schafft. Die niederländischen Verbände sind hingegen der 
Auffassung, dass die AVE den Lohnwettbewerb reguliert und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen ermöglicht. Deutsche Verbände sehen offen-
bar die Möglichkeit der Unterbietung von Tariflöhnen durch nicht-tarif-
gebundene Firmen entweder als unproblematisch an oder sie bewerten 
die Tarifunterbietung durch nicht-tarifgebundene Firmen sogar als wün-
schenswert. Selbst in der Baubranche, wo die Arbeitgeber die AVE unter-
stützen, erstreckt sich diese nicht auf die gesamte Tarifskala, sondern es 
werden lediglich Mindestlöhne und gemeinsame Einrichtungen zur tarif-
lichen Sozialpolitik für allgemeinverbindlich erklärt.

Die Einführung von OT-Mitgliedschaften in den 1990er Jahren ver-
stärkte sodann ein bereits davor existierendes voluntaristisches Verständ-
nis des Branchentarifvertrags aufseiten der deutschen Arbeitgeber. Die 

Anwendung der AVE wurde durch die Einführung der OT-Mitglied-
schaften de facto in vielen Branchen verunmöglicht, da die Verbände bei 
Zustimmung zu einer AVE mit Austritten von OT-Mitgliedern rechnen 
müssen. Dennoch sind Konflikte innerhalb einer Branche zwischen tarif-
gebundenen und tarifungebundenen Unternehmen denkbar, wenn es zu 
aggressivem Lohnwettbewerb kommt. Solche brancheninternen Konflikte 
lassen sich in Deutschland jedoch nur im Einzelhandel beobachten, wo in 
den letzten Jahren einzelne Unternehmen immer wieder eine Rückkehr 
zur AVE forderten.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen die zentrale Bedeutung 
der Arbeitgeberhaltungen für die Stabilität des Flächentarifsystems. Auch 
das in Deutschland 2014 in Kraft getretene Tarifautonomiestärkungsge-
setz führte nicht zu der vom Gesetzgeber intendierten Aufwertung der 
AVE, da ihre Anwendung weiterhin durch die Vetomacht des Tarifaus-
schusses behindert wird. Etwas anders sieht die Situation in den Fällen 
aus, in denen eine Allgemeinverbindlicherklärung nach dem AentG er-
folgen kann, wie beispielsweise beim tariflichen Mindestlohn, da hier der 
Tarifausschuss kein Vetorecht mehr hat. Daher kann in Deutschland eine 
wirksame Regulierung von Unterbietungswettbewerb derzeit nur durch 
den gesetzlichen Mindestlohn und allgemeinverbindliche Mindestlöhne 
nach dem AEntG erfolgen, jedoch nicht durch die AVE nach dem TVG.

Der Vergleich mit den Niederlanden zeigt, dass eine Stabilisierung des 
Branchentarifvertrags in Deutschland mit Hilfe der AVE nicht durch ins-
titutionelle Reformen alleine erreicht werden kann, sondern ein Umden-
ken bei den Arbeitgeberverbänden erfordern würde. Allerdings erscheint 
aufgrund der Verfestigung von OT-Mitgliedschaften in vielen deutschen 
Arbeitgeberverbänden ein solches Umdenken mittelfristig eher unwahr-
scheinlich. Im Hinblick auf die längerfristige Weiterentwicklung der AVE 
in Deutschland wäre jedoch ein grundsätzlicher ordnungspolitischer Dia-
log zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern über die Gestaltung des 
Lohnwettbewerbs durch nicht tarifgebundene Firmen nötig, bei dem der 
Blick auf die Erfahrungen in anderen Ländern hilfreich sein kann : Denn 
aus Sicht der niederländischen Arbeitgeberverbände führt die AVE dort 
keineswegs zu höheren Lohnkosten, sondern stellt stattdessen eine wün-
schenswerte Regulierung des Lohnwettbewerbs dar. Auch Verbandsflucht 
durch mit der AVE unzufriedene Firmen findet in den Niederlanden 
nicht statt. ■
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